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Fachinformation für die Feuerwehren 
Brandschutz an Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) im Freigelände – 

sog. Solarparks 
 
Baurecht: 
 
Auszug aus dem Schreiben der Obersten Baubehörde vom 19.11.2009: 
 
„Nach Artikel 57 Absatz 2 Nr. 9 BayBO sind Solarenergieanlagen und Sonnenkollek-
toren – und zwar unabhängig von ihrer Fläche – verfahrensfrei, wenn sie im Gel-
tungsbereich einer städtebaulichen oder einer Satzung nach Art. 81 BayBO liegen, 
die Regelungen über die Zulässigkeit, den Standort und die Größe der Anlage ent-
hält wenn sie den Festsetzungen der Satzung entspricht. 
Im Übrigen findet, soweit die Ausweisung von Flächen für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen in qualifizierten Bebauungsplänen im Sinne von § 30 Abs. 1 Bau 
GB erfolgt, bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des Art. 58 Abs. 1 und 2 
BayBO das Genehmigungsfreistellungsverfahren statt. Insoweit ist besonders darauf 
hinzuweisen, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen unabhängig von ihrer Fläche 
keine Sonderbauten – auch nicht nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 18 BayBO – darstellen.“ 
 
Das heißt, dass die Belange des Brand-
schutzes (vgl. Planungshilfen zur Bau-
leitplanung 2008/2009, Brandschutz - 
Seite 18) i.d.R. nur bei der Aufstellung 
von Flächennutzungs- oder Bebau-
ungsplänen im Rahmen der Planungs-
hoheit der Gemeinden berücksichtigt 
werden. Auch können Belange des 
Brandschutzes im Zuge der Erstellung 
z.B. eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes berücksichtigt werden. Hier 
ist der Artikel 12 BayBO anzusetzen, 
nach dem wirksame Löscharbeiten u.a. für bauliche Anlagen möglich sein müssen. 
 
Im Nachgang haben aber die Gemeinden auch als Sicherheitsbehörden noch die 
Möglichkeit über § 24 der VVB oder § 6 FBV organisatorische Maßnahmen zur Si-
cherstellung von wirksamen Löscharbeiten oder der Technischen Hilfe anzuordnen 
und ggf. auch durchzusetzen. 
 
Nachfolgende Punkte sollten bei einer Stellungnahme  zu Flächennutzungs- 
oder Bebauungsplänen oder auch im Nachgang von der Feuerwehr beachtet 
bzw. beurteilt werden: 
 
Zugänge und Zufahrten auf dem Grundstück 
 
Sofern die bauliche Anlage mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche ent-
fernt liegt, sollte eine Feuerwehrzufahrt vorgesehen werden.  
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Bei großen Anlagen können Feuerwehrzufahrten auf dem Gelände selbst erforderlich 
werden. Hinsichtlich der Beschaffenheit ist die Richtlinie über Flächen für die Feuer-
wehr (u.a. Gesamtmasse max. 16 Tonnen; Achslast max. 10 Tonnen) dabei einzu-
halten. 
 
Löschwasserversorgung: 
 
Hier stellt sich die Frage, was an der baulichen Anlage selbst brennen kann? Auf 
Nachfrage bei den Herstellern bestehen solche Anlagen i.d.R. aus nichtbrennbaren 
Gestellen, den Solarpaneelen und Kabelverbindungen. Als Brandlast können hier die 
Kabel und Teile der PV-Module selbst angenommen werden. Zudem könnte es noch 
zu einem Flächen- (Rasen)brand kommen. Der Nachweis einer ausreichenden 
Löschwasserversorgung in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 405 erscheint 
daher entbehrlich. Jedoch kann in besonderen Einzelfällen eine Löschwasserent-
nahmestelle innerhalb von 200m erforderlich sein. 
Hier sollte im Erstzugriff im Zuge der Alarmierungsplanung mindestens ein Lösch-
gruppenfahrzeug mit einem Wassertank vorgesehen werden. Ggf. können zusätzli-
che Fahrzeuge mit Sonderlöschmitteln oder Sondergeräten erforderlich sein. In die-
sem Zusammenhang sind die Verhaltensregeln bei Bränden an elektrischen Anlagen 
(Strahlrohrabstände, Sicherheitsregeln, vgl. auch VDE 0132) einzuhalten. 
 
Ansprechpartner: 
 
Um einen Ansprechpartner im Schadensfall erreichen zu können, sollte am Zufahrts-
tor deutlich und dauerhaft die Erreichbarkeit eines Verantwortlichen für die bauliche 
Anlage angebracht sein und der örtlichen Feuerwehr mitgeteilt werden. Adresse und 
Erreichbarkeit des zuständigen Energieversorgungsunternehmens sollte bei der   
Alarmierungsplanung hinterlegt werden. 
 
Organisatorische Maßnahmen: 
 
Bei Photovoltaikanlagen im Freigelände handelt es sich i.d.R. immer um größere 
(flächige) bauliche Anlagen. Wegen der Besonderheiten dieser Anlagen sollte ein 
Feuerwehrplan nach DIN 14 095 hierfür vom Betreiber in Absprache mit der zustän-
digen Feuerwehr erstellt und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden.  
In den Plänen  sollte die Leitungsführung  bis zum/zu den Wechselrichter/-n und von 
dort bis zum Übergabepunkt des Energieversorgungsunternehmens erkennbar sein. 
Hinsichtlich einer eventuellen Objektplanung (Alarmplanung) sollte eine eindeutige 
Alarmadresse von der Gemeinde zugeordnet werden. 
Ggf. kann man für die gewaltlose Zugänglichkeit in Absprache mit der örtlichen Feu-
erwehr noch ein Feuerwehr-Schlüsseldepot Typ 1 (nicht VdS-anerkannt) am Zu-
fahrtstor vorsehen. 
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